
 

  Gemeinde Eberstadt 

  Landkreis Heilbronn 
  

 

Verbindliche Anmeldung 

zur Schulkindbetreuung (Kernzeit/GT) 

an der Grundschule Eberstadt 
 

1. Angaben zum Kind:  
 

Familienname: 

 

Vorname: 

Straße: 

 

PLZ, Ort: 

Geburtsdatum: 

 

Schulklasse (aktuelles Schuljahr): 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen/Allergien: 

 

Gewünschter Zeitpunkt (jeweils Halbjährlich): 

 
2. Angaben zu den Personensorgeberechtigten: 
 

 Angaben zur Mutter: Angaben zum Vater: 

Familiennamen: 

 

  

Vorname: 

 

  

Straße: 

 

  

PLZ, Wohnort 

 

  

Telefon: 

 

  

eMail: 

 

  

Berufstätigkeit: 

 

  

 
3. Angaben zu weiteren Kindern in der Familie 
 

Familienname, Vorname: Schule, Schulklasse: 

2. Kind 

 

 

3. Kind 

 

 

 

4. Betreuungsangebot 
 

Die Anmeldung erfolgt ab                               für folgendes Betreuungsangebot: 
 

  Zehnerkarte (für Kernzeitbetreuung) 

  Kernzeitbetreuung Festanmeldung  



 

  Gemeinde Eberstadt 

  Landkreis Heilbronn 
  

      (7.00 Uhr - 13.30 Uhr, vor und nach dem Unterricht, buchbar für 5/3/1 Tag/Woche) 

  Ganztagsbetreuung Festanmeldung  

      (7.00 Uhr - 15.00 Uhr, vor und nach dem Unterricht, buchbar für 5/3/1 Tag/Woche) 

 
 

  
Kernzeitbetreuung 
7.00 Uhr - 13.30 Uhr 

Vor und nach dem Unterricht 
5 Tage / 3 Tage / 1 Tag 

 
Ganztagsbetreuung 

7.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Vor und nach dem Unterricht 

5 Tage / 3 Tage /1 Tag 

 
Mittagessen 

(wahlweise bei Kernzeitbetreuung, 
verpflichtend bei Ganztagsbetreuung) 

5 Tage / 3 Tage / 1 Tag 

Montag    

Dienstag    

Mittwoch    

Donnerstag    

Freitag    

 

5. Angeben für den Notfall: 
 

Telefonische Erreichbarkeit (evtl. Kontaktzeiten in Klammer): 
 

 
Besondere Hinweise zum Kind (z.B. Allergien, Medikamente): 
 

 
6. Einverständniserklärung:  
 

 
Pädagogische Angebote, Ausflüge, Recht am Bild: 

 Mein/Unser Kind darf an den Ausflügen und Unternehmungen der Betreuungseinrichtung teilnehmen. 

 Bilder von meinem/unserem Kind dürfen in den Eberstädter Nachrichten veröffentlich werden mit/ohne Name. 

      (nichtzutreffendes bitte streichen) 
 

 
 
Heimweg: 

 Das Kind darf nach der vereinbarten Betreuungszeit alleine nach Hause gehen (Verantwortung bei den 

Personensorgeberechtigten). 
 

 



 

  Gemeinde Eberstadt 

  Landkreis Heilbronn 
  

 
Sonstige Anmerkungen: 
 

 
 
7. Einzugsermächtigung 
 
Mit dem SEPA - Lastschriftmandat ermächtigen Sie die Gemeinde Eberstadt den Beitrag für die Betreuung 
monatlich (außer August) bzw. den Beitrag für die Zehnerkarte nach Anforderung abzubuchen. 
Ein Vordruck steht im Internet zum Download zur Verfügung, bzw. ist im Rathaus erhältlich. Bitte füllen Sie dieses 
aus und lassen Sie uns dieses zusammen mit der Anmeldung zukommen. 
 

8. Hinweise 
 
Das Betreuungsangebot besteht nur an Schultagen. IN den Ferien und an schulfreien Tagen (bewegliche 
Ferientage erfolgt keine Betreuung. 
 
Ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht nicht. 
 
Die Anmeldung ist verbindlich und gilt für ein volles Schuljahr bis zum Ende der jeweiligen Sommerferien. Der 
Monat August ist beitragsfrei.  
 
Festanmeldungen verlängern sich automatisch um ein weiteres Schuljahr, wenn nicht spätestens vier Wochen vor 
Beginn der Sommerferien eine Abmeldung im Rathaus erfolgt. 
 
Die obigen Daten werden von dem Träger der Einrichtung erhoben, um die Vergabe der Plätze zu realisieren. Die 
Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  
Ich/wir habe/n diesen Hinweis gelesen und stimme der Nutzung dieser Daten zu. 
 

Mit dieser Unterschrift erkläre ich / erklären wir: 
 
- Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) wird mir mit der Zusage zugesandt und gebe ich nach Erhalt und Gegenzeichnung unverzüglich an das 
Rathaus zurück. 
 
Die o.g. Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 
Eberstadt, den 
 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
Rechtsverbindliche Unterschrift des / der Personensorgeberechtigten* 
 

* Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten 
Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich 
bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt. 

 
 
Bearbeitungsvermerk Rathaus: 
 
 
Eingang im Rathaus:__________________________  Platzzusage erteilt am:________________________ 


